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Beschlussvorlage - öffentlich - 
 
 
 Beratungsfolge Datum 
1. Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr 15.05.2013 
2. Haupt- und Finanzausschuss 22.05.2013 
3. Rat der Stadt Bergkamen 23.05.2013 

 
 
 
Betreff: 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Bergkamen 
hier: 1. Bericht über die erneute öffentliche Auslegung und das eingeschränkte  
            Beteiligungsverfahren 
        2. Beschluss des Flächennutzungsplanes 
 
 
Bestandteile dieser Vorlage sind: 
 
1. Das Deckblatt 
2. Der Beschlussvorschlag und die Sachdarstellung 
3. 3 Anlagen 
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Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Rat der Stadt Bergkamen nimmt den Bericht über die erneute öffentliche 
Auslegung des Flächennutzungsplan-Entwurfs und das eingeschränkte 
Beteiligungsverfahren zur Kenntnis. 
 

2. Der Rat der Stadt Bergkamen beschließt den Flächennutzungsplan als Grundlage für 
die künftige Stadtentwicklung und -planung. 

 
 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Der Rat der Stadt Bergkamen hat in seiner Sitzung am 14. Februar 2013 die erneute 
öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplanentwurfs, beschränkt auf die Flächen des 
ehemals geplanten Evolutionsparks im östlichen Stadtgebiet Bergkamen, unmittelbar südlich 
des Beverbachs und westlich der Autobahn A 1, beschlossen. 
Diese erneute öffentliche Auslegung wurde im Zeitraum vom 11. März 2013 bis 
einschließlich 11. April 2013 durchgeführt. Während der öffentlichen Auslegung wurde der 
Plan von zwei Bürgern eingesehen, die allerdings keine Stellungnahme zu dem Plan 
abgegeben haben. Die Stellungnahmen von Seiten der beteiligten Träger öffentlicher 
Belange und der Nachbargemeinden haben keine Anregungen zum Plan enthalten. 
Insgesamt sind damit nach Durchführung der erneuten öffentlichen Auslegung keine 
weiteren Änderungen in der Darstellung oder in Begründung und Umweltbericht erforderlich. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Flächennutzungsplan inklusive Begründung und 
Umweltbericht wie in den Anlagen 1 bis 3 beigefügt zu beschließen und damit zur Grundlage 
der künftigen Stadtentwicklung und -planung zu machen. 
 
 
 


